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624 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

28. 3 .. 1962 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom über 
die Auf teilung der Mittel der "Sammel

stellen". 

.Der Nationalrat hat bescliibssen: 

§ i. Die. GeSchäftsführung deI' "s·amrnei
stellen" (§ 1 urid § 3 1 deSAuffang6rgarijsa~ 
tionengesetzd, BGBL Nt. 73/i95}, in der 
Fassung der N6velle BGBL Nr. 285/1958) hat 
von dencleri "S:iniirieisteilen" bei Inkr:ifttfeten: 
dieses. Bündesgesetzes zur Vetfilgu.l1g steHcndbn: 
Mitteln 5 Millioneri Schilling für aie auf Grund 
eines I>~soiideren Burtde~geseüeszu reg~lncl~ri 
Anspruche naCh § 8 Abs. 3 eIes Sieoenteii J{.ück:,: 
stelhirigsgesetzes, BGBL Ni. i07/i ?49, abzuson
derri urid bis zu .dieser gdhzlidien R,egeluiig 
gesondert zu verwalten. 

§ 2~ (1) Die Kuratorien der ,;Sariifiielstelle A" 
und der "S:immelstelle B" naben erstmals binneri 
vier . Wochen naCh Inkrafttreten dieses Bundes
igClSetzes, sodann halbjährlich jeweils zum 36; April 
und 31; Oktober festzustellen, w~lche flüssigen 
Mittel für die Verwendung im Siil11e des Arti~ 
hIs 26 § 2 des Staatsveri:rages oetreffend die 
Wiederherstellung eines un:ibhängigen und de
mokratischen österreich vom 15. Mai 1955; 
BGBL Nr; 152; zur Verfügung stehen, 

(2) Bei der Feststellung der Höhe dei fiUssigen 
Mittel gemäß Abs, 1 ist auf das voraussicht
liche Erfordernis für die Ausfolgung der Ver
mögen (Erlöse) an die geschädigten Eigentümer 
(§8 Abs. 1 und 2 des 4. Rückstellungsanspruchs
gesetzes, BGBL Nr. 133/1961) und für die Er-

füllung aller anderen Verbindlimkeiten der 
"Sammelstellen" Bedamt Zu nehmen: 

(3) Die j~weils verfügbaren flüssigen Mittel 
sind, unbesdiadet bereits vor Inkraftireteri dieses 
Bundesgesetzes zwischeri den "Sammelstellen" 
getroffener anderer Vereinbarurigen; in aer· 
Weise aufzuteilen; daß äer ;;Sammelstelle A" 
80 v; H. und der "Sammelstelle B" io v. H. zu
kommerl. 

§ 3~ Die Verw~ndurig der jeder "Sammelstelle" 
zugeteilten Mitta iSt durcP ein \Tori jedemK:ur},~ 
torium zu bescliließendeS statUt zu regeln; das der 
Genehmigung des Bündesmionmt.eritims für In,ne~ 
res bedarf. Die Genehmigung der Statuten darf 
durch das Bundesmiriisteriuin für Inner'es erst 
dann erteilt werden, wenn das Bundesministe~ 
rium füi Finanzen im Einverriehmen mit: dem 
Bundlesininistenum für :Aüswärtige :A:ngelegen-. 
heitim fe5tgestellt hat, daß die in Artikel 26 § 2 
des Staatsvertrages vorgesehene Widmung be
rüooimJmgt ist; 

§ 4. Wird der gemäß § i die~es Buridesg~seties 
abgesqndettc Betrag von 5 Milli6!jeri· SChilling 
nam den Bestimmungeri qes dort. genarinten 
Bundesgesetzes nicht zur Gärize veror:nidit, s6 . 
ist der nicht verbrauchte Betrag gemäß den Be~ 
stimmungen des § 2 Aos; 3 dieses Büridesgesetzes 
aufzuteilen. 

§5. Mit d~r VoI1ziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das BUfidesininisteiitim für Fiildiizeh,bezüg.: 
lidl des § j das BundesriliriHteriUrli fiit IhIieres; 
hinsichtlich der Prufung des WiHrüiiHgsz\v'eckes 
das Bundesministerium für Finanzen im Einver
nehmen mit dem Bundesministerium für Aus
wärtige Angelegenheiten betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Durch Artikel26 § 2 Sta.atsvertrag betreffend 
die Wiederherstellung eines unabhängigen und 
demokratischen Osterreich vom 15. Mai 1955, 
BGBI. Nr. 152, wurde Osterreich verpflichtet, 
nicht be3Jnspruchtes oder erblos gebliebenes ent
'zogenes Vermögen ,Auffangorganisationen zu 
übertragen, damit es für die Hilfe und Unter
stützung und, für die' Wiedergutmachung von 
Opfern der Verfolgung durch die Achsenmächte 
verwendet wird. Aufgabe der durch das Auf
fangorganisationengesetz, BGBl. Nr.73/1957, 
geschaffenen "Sammelstelle A" und "Sammel
stelle B" war es, solches Vermögen.zu sammeln. 
Die Bestimmungen des 4. RücksteIIungsan
spruchsgesetzes,' BGBI.Nr. 133/1961, sehen vor, 

,daß der geschädigte Eigentümer die Ausfolgung 
derartiger rückgesteIlter' Vermögen innerhalb 
eines Jahres beanspruchen kann. Andere Ver
bindlichkeiten der "Sammelstellenn sind' Ver
waltungskosten einschließlich Prozeßkosten und 
allfällige Gegenleistungen aus den noch anhän
gigen Rückstellungsverfahren. Die Verteilung 
der schließlich verbleibenden Mittel der "Sam
melstellen" soll nach § 12 Abs. 2 des 4. Rück~ 
stellungsanspruchsgesetzes durch ein besonderes 
Bundesgesetz geregelt werden, wobei die in Ar
tikel 26 § 2 Staatsvertrag vorgesehene Widmung 
und die Bestimmung des § 8 Abs. 3 des Sieben
ten Rückstellungsgesetzes, BGBI. Nr. 207/1949, 
berücksichtigt werden müssen. 

Es war von vornherein beabsichtigt, die Lö_~ 
sung de'l' Frage der Auf teilung der Mittel zwi
schen den "Sammelstellen" und innerhalb jeder, 
Sammelstelle über die Art der Verteilung weit
gehend den "Sammelstellen" selbst zu überlassen. 
Eine Einigung hierüber kam nun im Dezember 
1961 derart zustande, daß von den Gesamt,
mitteln der "Sammelstellen" der Betrag von 
5 MiIiionen Schilling abgesondert wird, der für 
die Regelung unberichtigt gebliebener Ansprüche 
nach § 8 Abs.3 des Siebenten Rückstellungs
gesetzes reserviert bleibt, und daß von den 
schließlich verbleibenden Mitteln der "Sammel
stelle A"80 v. H. und der "Sammelstelle B" 
20 v. H. zukomm"n sollen. Die Anspruchsbe
rechtigung nach § 8 Abs. 3 des Siebenten Rück
stellungsgesetzes wird durch eine Novelle zum 
Siebenten Rückstellungsgesetz geregelt werden. 
Sollte dann noch ein Restbetrag verbleiben, wird 
dieser für die allgemeinen VerteiIungszwecke 
zurückfallen. 

Die von den Kuratorien zu beschließenden 
Statuten bedürfen vor ihrer Genehmigung der 
Prüfung durch das Bundes~inisterium für Fi
nanzen im Einvernehmen mit dem Bundesmirii
sterium für Auswärtige Angelegenheiten, weil es 
sich um die Durchführung staatsvertraglicher 
Bestimmungen handelt. 
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